
Allgemeine Lieferbedingungen der JR (OP-TIMIERT) OP-SETS GmbH (nachfolgend: JR, wir oder uns) 

 

§ 1 Geltungsbereich 

1. Unsere vorliegenden Allgemeinen Lieferbedingungen (ALB) gelten für den gesamten 

Geschäftsverkehr mit unseren Kunden im Bereich von Käufen und Lieferungen beweglicher Sachen, 

unabhängig davon, ob wir diese selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB).  

2. Unsere ALB gelten – soweit nicht etwas anderes bestimmt ist – nur, wenn der Kunde 

Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist. 

3. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser 

ALB. Unsere ALB gelten ebenfalls bei allen künftigen Geschäften mit dem Kunden auch ohne 

ausdrückliche Nennung. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Einkaufsbedingungen 

des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer 

Geltung zugestimmt. Ein Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall und ist z.B. bei vorbehaltloser 

Ausführung einer Lieferung an den Kunden in Kenntnis seiner AGB nicht erfüllt. 

4. Mündliche Nebenabreden sind für uns nur verbindlich, soweit wir sie schriftlich bestätigen. 

Mündliche Zusagen von unserer Seite vor Abschluss des Vertrages sind rechtlich unverbindlich und 

mündliche Abreden werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils 

ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.  

5. Die nach diesen ALB erforderliche Schriftform ist auch durch Übermittlung per Fernkopie 

(Fax) oder E-Mail gewahrt. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden 

haben Vorrang vor diesen ALB. Für den Inhalt solcher Vereinbarungen ist eine schriftliche 

Bestätigung von uns oder ein schriftlicher Vertrag maßgebend. 

 

§ 2 Konzeption, Angebot, Bestellung, Lieferfristen, Lieferverzug 

1. In der Regel erfolgt die Belieferung auf Basis einer zuvor von JR erstellten und vom Kunden 

freigegebenen Konzeption, welche die Spezifikation des jeweiligen OP-Sets darstellt. Soweit nicht 

anders vereinbart, unterbreitet JR dem Kunden zunächst eine Angebot betreffend die 

kostenpflichtige Konzeption von auf den individuellen Einsatzzweck und-ort angepassten OP-Sets. 

Nimmt der Kunde dieses Angebot an, stellt JR dem Kunden die Konzeption zur Prüfung zur 

Verfügung. Bei der Konzeption handelt es sich um ein Geschäftsgeheimnis von JR im Sinne von § 2 

Nr. 1 Geschäftsgeheimnisgesetz. Gegen Bezahlung des für die Erstellung der Konzeption vereinbarten 

Entgelts ist der Kunde berechtigt, auf Basis der von JR erstellten Konzeption OP-Sets auch bei Dritten 

zu beziehen. Entscheidet sich der Kunde dafür, das für die Bereitstellung der Konzeption vereinbarte 

Entgelt nicht zu bezahlen, ist der Kunde verpflichtet, die Konzeption geheim zu halten und Dritten 

nicht zugänglich zu machen und weder selbst noch durch Dritte zur Herstellung von OP-Sets zu 

verwenden. 

2.  Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, wir haben sie ausdrücklich 

und schriftlich als verbindlich bezeichnet. Die Bestellung des Kunden gilt als verbindliches 

Vertragsangebot, welches wir innerhalb einer Frist von bis zu zwei Wochen nach Zugang bei uns 
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annehmen können, soweit nichts Abweichendes vereinbart wird. Unsere Annahme kann entweder 

durch schriftliche Bestätigung oder Übersendung der Ware erfolgen.  

3. Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z. B. Gewichte, Maße, 

Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen 

desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die 

Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. 

Diese Angaben sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder 

Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, 

die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die 

Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum 

vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. Kalkulationen, Berechnungen, Muster, 

Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, 

soweit wir dies ausdrücklich und schriftlich als verbindlich bezeichnet haben.  

4. Soweit Lieferfristen und Termine nicht anderweitig verbindlich vereinbart sind, beträgt die 

gewöhnliche unverbindliche Lieferfrist bei Erstauftrag sechs (6) Wochen, für Folgeaufträge auf Abruf 

zwei (2) Tage. Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei 

denn, sie sind zuvor verbindlich zugesichert worden. 

5. Lieferfristen beginnen mit dem Datum der endgültigen und vollständigen 

Auftragsbestätigung. Lieferfristen sind eingehalten, wenn die Ware von uns ab Lager fristgemäß 

versandbereit gehalten bzw. bei Versendung auf Wunsch des Kunden, fristgemäß zum Versand 

gegeben wird. 

6. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht 

einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Kunden hierüber unverzüglich 

informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch 

innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag 

zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich erstatten. 

Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige 

Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft 

abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall 

zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 

7. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem 

Fall ist aber eine Mahnung durch den Kunden erforderlich.  

 

§ 3 Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug 

1. Mangels abweichender Vereinbarungen verstehen sich unsere Lieferungen ab Werk oder 

Auslieferungslager, das jeweils auch Erfüllungsort ist. Die Art der Versendung bleibt uns vorbehalten, 

es sei denn, dass eine bestimmte Versandart vereinbart ist. 

2. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, sofern die Teillieferung für den 

Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der 

restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Kunden hierdurch kein erheblicher 

Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme 

dieser Kosten bereit). 
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3. Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht - 

auch bei Teillieferungen – mit der Übergabe an den Kunden, den Spediteur, den Frachtführer oder 

die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt zur Versendung der Ware 

an den Kunden, jedoch spätestens mit Verlassen des Werkes/Auslieferungslagers, auf den Kunden 

über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang entscheidend.  

4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder 

verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so geht die 

Gefahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. Zudem sind wir in einem solchen 

Fall berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. 

Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung; diese beträgt für 

jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch 

höchstens 5% des Lieferwerts der zu liefernden Ware, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels 

einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines höheren 

Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, 

angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf 

weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, dass uns 

überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden 

ist. 

 

§ 4 Eigentumsvorbehalt 

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus 

dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung behalten wir uns das Eigentum an den 

verkauften Waren vor, unabhängig davon, ob sie bereits geliefert sind oder noch nicht 

(„Vorbehaltsware“). Bei mehreren Forderungen oder laufender Rechnung gilt der 

Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforderung, auch wenn einzelne Warenlieferungen 

bereits bezahlt sind. 

2. Die Vorbehaltsware darf vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an 

Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Bei Zugriffen Dritter auf die 

Vorbehaltsware, insb. Pfändungen, wird der Kunde zum frühestmöglichen Zeitpunkt auf unser 

Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte 

durchsetzen können.  

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 

berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften (insb. nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen 

Nachfrist) vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware heraus zu verlangen. In diesem Fall 

sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware nach erfolgtem Rücktritt zu verwerten. Nach Abzug eines 

angemessenen Betrages für die Verwertungskosten ist der Verwertungserlös mit den uns vom 

Kunden geschuldeten Beträgen zu verrechnen. 

4. Der Kunde ist befugt, die Vorbehaltswaren im Rahmen eines geordneten Geschäftsablaufes 

weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten, sofern er sich nicht im Zahlungsverzug uns gegenüber 

befindet. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen:  

a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 

Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert. In solchen Fällen gelten 

wir als Hersteller, übernehmen jedoch keine Verpflichtungen. Bleibt bei einer Verarbeitung, 

Vermischung oder Verbindung mit uns nicht gehörenden Waren deren Eigentumsrecht bestehen, so 
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erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte unserer Liefergegenstände zu den 

anderen und nicht gehörenden verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Ist bei der 

Verbindung oder Vermischung die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen, so gilt als 

vereinbart, dass der Kunde uns anteilig das Miteigentum an der neuen Sache überträgt. Der Kunde 

verwahrt das so entstandene Miteigentum für uns. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das 

gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.  

b) Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte 

Handlung) in Bezug auf die Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt 

sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an und ermächtigen den 

Kunden widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen 

einzuziehen.  

c) Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als der 

realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; 

dabei obliegt uns die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten. 

 

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen 

1. Soweit nichts anderes vereinbart, verstehen sich unsere Preise in EURO ab Werk oder 

Auslieferungslager einschließlich unserer üblichen Verpackung und Verladung, jedoch exklusive 

jeweils gesetzlicher Umsatzsteuer. Die jeweils gesetzliche Umsatzsteuer, die Transportkosten ab 

Werk oder Auslieferungslager und die Kosten einer unter Umständen vom Kunden gesondert 

gewünschten Transportversicherung berechnen wir zuzüglich. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern, 

sonstige öffentliche Abgaben sowie sämtliche weiteren Kosten (z.B. Verarbeitung, Montage oder 

Aufstellung der Ware) trägt ebenfalls der Kunde. 

2. Soweit schriftlich nichts Anderes vereinbart, gelten für die Berechnung stets die am Tage der 

Lieferung gültigen Preise. Sind diese höher als bei Vertragsschluss, ist der Kunde berechtigt, 

innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der Preiserhöhung vom Vertrag hinsichtlich der noch nicht 

abgenommenen Menge zurückzutreten. 

3. Wir behalten uns vor, Vorkasse, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen. 

Unsere Rechnungen sind sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig.  

4. Bei Zahlungsverzug des Kunden gilt der jeweilige gesetzlichen Verzugszinssatz Wir behalten 

uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt 

unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins gemäß § 353 HGB unberührt 

5. Wechsel, Schecks oder andere Anweisungspapiere nehmen wir nur erfüllungshalber 

entgegen. Deren Spesen und Kosten sowie die Gefahr für rechtzeitige Vorlegung und 

Protesterhebung gehen ausschließlich zu Lasten des Kunden. 

6. Nur unbestrittene, von uns anerkannte oder rechtskräftig festgestellte Forderungen des 

Kunden berechtigen den Kunden zur Aufrechnung. Der Kunde ist zur Ausübung eines 

Zurückbehaltungsrechts nur befugt, soweit sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 

beruht. 

7. Wird nach Vertragsabschluss erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde 

Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens), so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und 
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– gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Verträgen über die 

Herstellung unvertretbarer Sachen (z.B. Einzelanfertigungen), können wir den Rücktritt sofort 

erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 

 

§ 6 Gewährleistung 

1. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 

Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Anleitung) gelten die 

gesetzlichen Vorschriften, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist. 

2. Die Gewährleistungsansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen 

Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. 

3. Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware 

getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten die vom Kunden 

abgenommenen Konzeptionen, die dem Kunden vor seiner Bestellung überlassen oder in gleicher 

Weise wie diese ALB in den Vertrag einbezogen wurden. 

4. Mit einer Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware ist keine Garantiezusage 

verbunden. Besondere Garantien übernehmen wir nur auf Grundlage einer gesonderten schriftlichen 

und ausdrücklich als Garantie bezeichneten Vereinbarung. 

5. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist die Ware frei von Sachmängeln, wenn 

sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet. Im Übrigen ist die Ware in 

Ergänzung der gesetzlichen Regelung auch dann frei von Sachmängeln, wenn sie die Eigenschaften 

aufweist, die der Kunde nach der Konzeption erwarten kann. Für öffentliche Äußerungen anderer 

Hersteller oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung. 

6. Hat der Kunde einen berechtigten Gewährleistungsanspruch gegen uns, so können wir 

zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch 

Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der 

Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.  

7. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu 

setzende Frist erfolglos abgelaufen bzw. nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, so kann 

der Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten (Rücktritt) oder den Kaufpreis mindern (Minderung). Ein 

Rücktrittsrecht besteht jedoch nicht bei einem unerheblichen Mangel. Mit Erklärung des Rücktritts 

bzw. der Minderung entfällt der Anspruch des Kunden auf Lieferung einer mangelfreien Sache. 

8. Ansprüche gegen uns stehen nur dem Kunden zu und sind nicht abtretbar. 

 

§ 7 Sonstige Haftung 

1. Soweit sich aus diesen ALB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes 

ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den 

jeweils einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

2. Auf Schadensersatz haften wir - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haften wir auch bei einfacher Fahrlässigkeit  



Seite 6 
 

• für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  

• für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht; in diesem Fall ist unsere 

Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. 

 Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn wir einen Mangel arglistig 

verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche 

gilt für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

3. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur 

zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 

Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Rücktritt 

oder Kündigung müssen schriftlich erklärt werden. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 

Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

 

§ 8 Verjährung 

1. Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren nach den gesetzlichen 

Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

2. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für 

Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart 

ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Ansprüche aus Rechtsmängeln verjähren jedoch nicht, 

solange der Dritte sein Recht - mangels Verjährung - noch gegen den Kunden geltend machen kann 

und im Verhältnis des Kunden zu uns die gesetzlichen Verjährungsfristen noch nicht abgelaufen sind. 

3. Unberührt bleiben die gesetzlichen Regelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 

438 Abs. 1 Nr. 1 BGB) sowie für den Fall der Arglist (§ 438 Abs. 3 BGB). 

6. Soweit wir dem Kunden gem. § 7 dieser ALB wegen oder infolge eines Mangels vertraglichen 

Schadensersatz schulden, gelten hierfür die ungekürzten gesetzlichen Verjährungsfristen des 

Kaufrechts (§ 438 BGB). Diese Verjährungsfristen gelten auch für konkurrierende außervertragliche 

Schadensersatzansprüche, wenn nicht die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 

195, 199 BGB) im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führt. Die Verjährungsfristen des 

Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

 

§ 9 Schlussbestimmungen 

1. Erfüllungsort für sämtliche Lieferverpflichtungen unsererseits und für die sonstigen 

Vertragsverpflichtungen beider Parteien ist, soweit nicht in diesem ALB anders vorgesehen, 

Ludwigshafen.  

2. Sollten einzelne Bestimmungen oder Teile dieser ALB unwirksam sein, wird die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen und Teile dadurch nicht berührt. 

3. Werden uns im Rahmen von Geschäftsbeziehungen von dem Kunden Informationen zur 

Verfügung gestellt, gelten diese nicht als vertraulich, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 

schriftlich vereinbart ist. 
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4. Für diese ALB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) 

Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. 

7. Soweit der Kunde Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist ausschließlicher – auch 

internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 

ergebenden Streitigkeiten Augsburg. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen 

Gerichtsstand des Kunden zu erheben. 

 


